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Vorwort
Die verantwortungsbewusste Ausübung des Amtes als Handelsrichter erfordert eine 
fundierte Einführung in seine Aufgaben, die damit verbundenen Rechte und Pflich-
ten sowie den Ablauf der mündlichen Verhandlung. Weiterbildung im richterlichen 
Ehrenamt stellt einen Zweig des Gesellschaftszwecks der PariJus gGmbH dar. Dabei 
sollen die Handelsrichter keine juristische Ausbildung erhalten, da sie vorrangig ihre 
kaufmännische Sicht und Erfahrung in die Entscheidung des Kollegialgerichts einbrin-
gen. Sie sollten sich dennoch sicher im rechtlichen Umfeld bewegen können, um ihre 
Entscheidungs- und Gestaltungsoptionen zu kennen und wahrzunehmen.

Dieses Buch – wie die gesamte Reihe – will nicht nur die Amtsinhaber in ihrer Rolle als 
gleichberechtigte Mitglieder des Gerichts stärken, sondern das Interesse zur Mitwir-
kung an einer Rechtsprechung „Im Namen des Volkes“ und die Bereitschaft zur Über-
nahme des richterlichen Ehrenamtes wecken.

Dabei richtet sich der Blick ebenso auf notwendige Reformen im Wandel europäischer 
Entwicklungen. Der Umbruchprozess in Europa berührt das Handelsrecht wie das ge-
samte Wirtschaftsrecht und schlägt sich in einer Rechtsprechung nieder, bei der Betrof-
fene wie Bürger „mitgenommen“ werden müssen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text grundsätzlich das generische Mas-
kulinum verwendet; Begriffe wie „Handelsrichter“ oder „Kaufmann“ umfassen – selbst-
verständlich – Angehörige aller Geschlechter und Identitäten.

Berlin, im Juni 2021

Hasso Lieber Ursula Sens
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